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 Veröffentlicht am 14.03.1995

Norm

ASVG §99 Abs2

Rechtssatz

"Versagung" ist der im Ermessen des Versicherungsträgers gelegene bescheidmäßige gänzliche oder teilweise Entzug

von Leistungen auf Zeit mit dem Ziel, den Leistungsberechtigten zur Einhaltung von Nebenp6ichten zu verhalten. Sie

ist formal die Sanktion auf Verletzungen von Nebenp6ichten des Leistungsberechtigten, materiell ein Beugemittel, ihn

durch materielle Nachteile zu einer Haltungsänderung zu bewegen. Sie ist daher nur so lange zulässig, wie der

Leistungsberechtigte in seinem Fehlverhalten verharrt, der vom Versicherungsträger angestrebte Erfolg also noch

nicht erreicht ist.
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